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MT 22 – 
Kündigung durch die Arbeitnehmerin im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub
Artikel L.332-4 des Arbeitsgesetzbuches ermöglicht der Arbeitnehmerin, zum Zwecke der Erziehung ihres Kindes auf die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach ihrem Mutterschaftsurlaub zu verzichten, und dies ohne Einhaltung jedweder Kündigungsfrist. 
Anschließend kann die Arbeitnehmerin über einen Zeitraum von einem Jahr eine vorrangige Wiedereinstellung beanspruchen (siehe Vorlage 23).
Form der Kündigung 
Auch wenn das Gesetz keine besonderen Formzwänge vorsieht, wird empfohlen, den Arbeitgeber innerhalb einer angemessenen Frist per Einschreiben über die Nichtwiederaufnahme der Arbeit nach dem Mutterschaftsurlaub zu informieren. 
Inhalt des Kündigungsschreibens 
Neben dem Hinweis auf die Nichtwiederaufnahme der Arbeit nach dem Mutterschaftsurlaub kann die Arbeitnehmerin die Gesetzesartikel erwähnen, die ihrer Kündigung zugrunde liegen.


(Name und Anschrift der Arbeitnehmerin)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN

Betreff: Kündigung im Anschluss an meinem Mutterschaftsurlaub

Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


mit dem vorliegenden Schreiben muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich meine Arbeit nach meinem Mutterschaftsurlaub, der am _______________________ endet, nicht wiederaufzunehmen beabsichtige [footnoteRef:2]. [2:  Bitte geben Sie das Datum an, an dem Ihr Mutterschaftsurlaub endet.] 

Das vorliegende Schreiben gründet auf Artikel L.332-4 des Arbeitsgesetzbuches.

Mit freundlichen Grüßen,


 _________ 
(Unterschrift)


	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
